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S T A D T   B I E T I G H E I M – B I S S I N G E N 
 

Richtlinien zur Förderung der sonstigen Vereine 
(gültig ab 1. Januar 2009) 

 
 
 
Eingetragene, gemeinnützige Vereine, die nicht zu der Gruppe der Sport-, Gesang- und Musikvereine 
gehören, erhalten auf Antrag, Meldung bis spätestens 01. November, einen Zuschuss 
            
1. für jedes jugendliche Mitglied bis zu 18 Jahren in Höhe von   € 25,-- 
 
2. Darüber hinaus erhält jeder Verein, unabhängig von der Vereinsgröße 

einen Pauschalbetrag in Höhe von      € 85,-- 
 
3. Einmal pro Jahr wird ein Veranstaltungsraum der Stadt kostenfrei überlassen. 
 

 


